
Anlage l zum RdErl. vom 27.10.1992

Gültigkeitsvermerke:

Gültig bis Siegel und Unterschrift

Dienstausweis

Gültig nur.in Verbindung mit dem sichtbar zu
tragenden Dienstabzeichen

Nr..
Inhaber dieses Ausweises ist bestätigter
Jagdaufseher für die nachstehenden Jagd-
bezirke:

1.

Er hat innerhalb seines Dienstbezirkes in An-
gelegenheiten des Jagdschutzes die Rechte
und Pflichten einer Vollzugsdienstkraft nach

§ 68 Abs 1 Nr.17 Verwaltungsvollstreckungs-
gesetz Nordrhein-Westfalen - und ist Hilfsbe-
amter der Staatsanwaltschaft*)
•) gflt nur für Berufsjafler oder toretücfi ausgebildete Jagd-

aufseher (25 Abs. 2 Bundesjagdgesetz), andernfalls ist
der letzte HaHjsaiz zu streichen.

Personalien:

Zuname:

Vorname:

Tag und Ort der Ausstellung:

__________. den__

untere Jagdbehörde

(Unterscmin de« BeharderHetter»)

Ucfitbfkf
m*

Dienstsiegel

(Unterschritt des Inhabers)


